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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 19 / 855 S 
Stadtbürgerschaft (Neufassung der Drs. 19/783 S) 
19. Wahlperiode 23.10.18 

Mitteilung des Senats vom 23. Oktober 2018 

Entwicklungssatzung 1204  über die Festlegung eines bebauten Bereiches im 
Außenbereich als im Zusammenhang bebauter Ortsteil „“ nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
2 BauGB für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen 
- An der kleinen Geest 
- Vor den Ahnewelgen 
- Landschaftsschutzgebiet  
- Siedlungsrand der Bebauung an der Grambker Heerstraße 
(Bearbeitungsstand: 20. August2018) 

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft den Entwurf der Entwicklungssat-
zung 1204 über die Festlegung eines bebauten Bereiches im Außenbereich als 
im Zusammenhang bebauter Ortsteil nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen An der kleinen 
Geest, Vor den Ahnewelgen, Landschaftsschutzgebiet und Siedlungsrand der 
Bebauung an der Grambker Heerstraße (Bearbeitungsstand: 20. August 2018) 
einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung mit der Bitte 
um Beschlussfassung. 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Ener-
gie und Landwirtschaft hat hierzu am 19. April 2018 den beigefügten Bericht 
erstattet, der der Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt wird. 

Dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtent-
wicklung, Energie und Landwirtschaft ist eine Anlage beigefügt, in der die ein-
gegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und deren jeweils empfohlene 
Behandlung aufgeführt werden.∗) 

Der Senat hatte sich bereits dem Bericht der Deputation über diese Entwick-
lungssatzung unter der Bezeichnung „11. Ortsgesetz über die Festlegung eines 
bebauten Bereiches im Außenbereich als im Zusammenhang bebauter Ortsteil 
‚Entwicklungssatzung 1204‘ nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB für ein Gebiet 
in Bremen-Burglesum zwischen An der kleinen Geest, Vor den Ahnewelgen, 
Landschaftsschutzgebiet und Siedlungsrand der Bebauung an der Grambker 
Heerstraße (Bearbeitungsstand: 12. März 2018)“ einschließlich Begründung 
angeschlossen und beschlossen, das Ortsgesetz einschließlich Begründung der 
Stadtbürgerschaft zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Nach Übersendung an die Bürgerschaftskanzlei mit Datum vom 22. Mai 2018 
hat diese Bedenken im Hinblick auf formale Fragen der Entwicklungssatzung 
erhoben. Diese führten dazu, dass Formalien der Entwicklungssatzung gering-
fügig modifiziert wurden. Insbesondere erfolgte eine Änderung dahingehend, 
dass die Bezeichnung nun, wie in der Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB, wie-
der „Entwicklungssatzung 1204“ ist und nicht mehr „11. Ortsgesetz“. Ferner 

                                                      

∗) Die Anlage zu dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft ist nur den Abgeordneten der Stadtbür-
gerschaft zugänglich und liegt zur Einsichtnahme in der Bürgerschaftskanzlei aus. 
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wurden die Rechtsgrundlagen ausdrücklich auf der Planurkunde ergänzt sowie 
eine Umschreibung des Geltungsbereichs, ähnlich wie bei Bebauungsplänen, 
aufgenommen. Inhaltlich erfolgte keine Änderung im Vergleich zu der vom Se-
nat bereits beschlossenen Fassung. Damit entsprechen die Formalien der heu-
tigen Fassung im Wesentlichen der Fassung, die im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung ausgelegt worden war. 

Auf Grund der geänderten Formalien hat der Senat auch den Bericht zur Wei-
terleitung an die Stadtbürgerschaft neu beschlossen. Der Senat hat darauf ver-
zichtet, den Berichtsentwurf zu ändern und erneut der Deputation vorzulegen, 
um weitere Verzögerungen zu vermeiden. Daher nennt der jetzt der Stadtbür-
gerschaft vorgelegte Bericht der Deputation vom 19. April 2018 formal weiter-
hin das „11. Ortsgesetz“ und nicht die „Entwicklungssatzung 1204“. Nach Ver-
abschiedung der Satzung durch die Stadtbürgerschaft wird das Bauamt Bre-
men-Nord/der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr die Deputation informie-
ren, dass der von ihr unter der Bezeichnung „11. Ortsgesetz“ behandelte 
Rechtsakt als „Entwicklungssatzung 1204“ ohne inhaltliche Änderung von der 
Stadtbürgerschaft beschlossen worden ist. 

Zwischenzeitlich, das heißt nach dem Berichtsbeschluss der Deputation, hat 
sich ein Eigentümer im vorgesehenen Geltungsbereich der Entwicklungssat-
zung unmittelbar an verschiedene Stellen der Verwaltung und direkt an Mit-
glieder der Bürgerschaft sowie deren Präsidenten gewendet und weitere Ein-
wendungen erhoben. Die Bürgerschaftskanzlei hat dies als Eingabe nach § 70 
der Geschäftsordnung gewertet. Darüber hinaus können die Einwendungen 
aber auch als Stellungnahmen im Rahmen des bauplanungsrechtlichen Ver-
fahrens gewertet werden, mit denen Belange geltend gemacht werden. Da für 
die Abwägung grundsätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Stadtbürgerschaft maßgeblich ist, hat die Verwaltung hier-
für einen Behandlungsvorschlag erarbeitet, der der Stadtbürgerschaft 
ergänzend zum Bericht der Deputation überreicht wird. 

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, 
Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft an und bittet die 
Stadtbürgerschaft, die Entwicklungssatzung 1204 in Kenntnis der eingegan-
genen Stellungnahmen der Öffentlichkeit zu beschließen. 
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Bericht der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie 
und Landwirtschaft 

11. Ortsgesetz über die Festlegung eines bebauten Bereiches im Außenbe-
reich als im Zusammenhang bebauter Ortsteil „Entwicklungssatzung 1204“ 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwi-
schen 

- An der kleinen Geest 

- Vor den Ahnewelgen 

- Landschaftsschutzgebiet  

- Siedlungsrand der Bebauung an der Grambker Heerstraße 

(Bearbeitungsstand: 12. März 2018) 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Ener-
gie und Landwirtschaft legt das 11. Ortsgesetz mit entsprechender Begründung 
und zusammenfassender Erklärung vor. 

A. Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit wurde am 10. November 2016 im Rahmen einer öffent-
lichen Einwohnerversammlung beim Ortsamt Burglesum über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen sowie deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichtet. 

2. Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

In der Einwohnerversammlung wurden Fragen der Bürgerinnen und Bür-
ger zu der beabsichtigten Planung beantwortet und Anregungen entge-
gengenommen, die Gegenstand eingehender Prüfung bei der weiteren 
Aufstellung des Ortsgesetzes waren. Die Niederschrift der Einwohnerver-
sammlung ist dieser Vorlage in Kopie beigefügt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden von ei-
nem Bürger zwei Stellungnahmen vorgelegt, die der städtischen Deputa-
tion für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirt-
schaft zur Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung am 17. Au-
gust 2017 im Volltext vorlagen. Die Deputation hat zu den Stellungnahmen 
eine abschließende Behandlungsempfehlung ausgesprochen. Der Bürger 
hat sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung erneut schriftlich geäußert 
(vergleiche Ziffer 6). 

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Den beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurde gemäß § 34 Abs. 6 Satz 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
BauGB mit Schreiben vom 3. Mai 2016 Gelegenheit zur Stellungnahme 
nach § 4 Abs. 2 BauGB gegeben.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben überwie-
gend schriftlich oder telefonisch mitgeteilt, dass sie mit den Zielen und 
Festsetzungen der Entwicklungssatzung übereinstimmen oder sie haben 
durch Fristablauf zu erkennen gegeben, dass die von ihnen wahrzuneh-
menden öffentlichen Belange durch das Ortsgesetz nicht berührt werden. 

Soweit von weiteren Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange Stellungnahmen vorgelegt wurden, konnten diese in der Planung 
berücksichtigt werden. 

4. Stellungnahme des Beirates 

Der Beirat Burglesum hat sich in seiner Sitzung am 7. Juni 2016 für die 
Planung  ausgesprochen. 
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5. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft hat am 17. August 2017 die öffentliche Ausle-
gung der Entwicklungssatzung 1204 – nunmehr 11. Ortsgesetz – beschlos-
sen.  

Planentwurf und Begründung haben daraufhin im Zeitraum vom 29.Au-
gust bis 29. September 2017 im Bauamt Bremen-Nord sowie im Ortsamt 
Burglesum öffentlich ausgelegen. 

6. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Anlässlich der öffentlichen Auslegung sind Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit eingegangen. Diese Stellungnahmen sowie die dazu abgegebenen 
Empfehlungen der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft sind in der Anlage zum Be-
richt der Deputation aufgeführt. Hierauf wird verwiesen. 

7. Fortführung des Verfahrens „Entwicklungssatzung 1204“ unter dem Titel 
„11. Ortsgesetz“ 

Zur Angleichung der Bezeichnung der Satzung nach dem Baugesetzbuch 
an den in der Stadtgemeinde Bremen üblichen Sprachgebrauch hat die 
städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Ener-
gie und Landwirtschaft in ihrer Sitzung vom 19. April 2018 beschlossen, 
das bisherige Verfahren „Entwicklungssatzung 1204 gemäß § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 BauGB für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen An der 
kleinen Geest, Vor den Ahnewelgen, Landschaftsschutzgebiet und Sied-
lungsrand der Bebauung an der Grambker Heerstraße“ unter der neuen 
Bezeichnung des 11. Ortsgesetzes inhaltlich und formell unverändert fort-
zuführen. 

Wesentliche inhaltliche Änderungen beziehungsweise Änderungen des 
Verfahrens sind damit nicht verbunden. 

8. Änderungen nach der öffentlichen Auslegung 

Nach der öffentlichen Auslegung sind der Entwurf des Ortsgesetzes und 
die Begründung überarbeitet und ergänzt worden. 

9. Planänderungen und -ergänzungen 

Im Plan des 11. Ortsgesetzes wurden folgende Änderungen und Ergänzun-
gen vorgenommen: 

— Änderung des Titels (ehemals: Entwicklungssatzung 1204, neu: 11. 
Ortsgesetz (vergleiche Ziffer 7), 

— Wegfall der Festsetzung „private Grünfläche“ für die Fläche der Wen-
demöglichkeit für die Feuerwehr innerhalb des Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechts Nr. 1 (Private Erschließungsstraße), 

— Aufnahme des Hinweises zur eventuellen. Kampfmittelräumung, 

— Aufnahme des Hinweises zur eventuellem vorhandenen Bodenfund-
stellen, 

— Aufnahme des Hinweises zum Schallschutz. 

Die Anpassungen sind in dem Entwurf des 11. Ortsgesetzes (Bearbeitungs-
stand: 12. März 2018) enthalten. 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, den vorgenannten Änderungen zu-
zustimmen. 
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10. Ergänzungen in der Begründung 

Die Begründung des 11. Ortsgesetzes wurde infolge der Planänderung re-
daktionell überarbeitet sowie wie folgt angepasst:  

— Änderung des Titels (ehemals Entwicklungssatzung 1204, neu. 11. 
Ortsgesetz (vergleiche Ziffer 7) mit entsprechenden Inhaltsanpassun-
gen, 

— Klarstellung der Notwendigkeit einer Baulast zum Bau eines Hauses 
(C 2), 

— Aufnahme des Hinweises zum Schallschutz (C 6), 

— Redaktionelle Anpassungen. 

Die beigefügte Begründung enthält die vorgenannten Änderungen.  

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft empfiehlt, der geänderten Begründung zuzu-
stimmen. 

11. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a BauGB 

Durch die nach der öffentlichen Auslegung des 11. Ortsgesetzes erfolgten 
Änderungen werden die Grundzüge der Planung nicht berührt.  

Unter dieser Voraussetzung kann gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB die 
Einholung der Stellungnahmen auf die von der Ergänzung betroffene Öf-
fentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange beschränkt werden.  

Abwägungsrelevante neue Erkenntnisse haben sich durch die vorgenann-
ten Anpassungen nicht ergeben. Daher soll von einer erneuten öffentli-
chen Auslegung gemäß § 4a BauGB abgesehen werden. 

Die Änderungen/Ergänzungen wurden mit den berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie mit den betroffenen Eigen-
tümerinnen/Eigentümern innerhalb des Plangebietes abgestimmt. Die be-
troffenen Eigentümerinnen/Eigentümer werden zudem kurzfristig über 
die geänderte Verfahrensbezeichnung schriftlich informiert. 

12. Umweltprüfung/Umweltbericht 

Ein förmlicher Umweltbericht ist gemäß § 34 BauGB nicht erforderlich. 

Unabhängig hiervon wurden die relevanten Auswirkungen auf die Um-
welt gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB berücksichtigt und in die Abwägung 
eingestellt. Auf die Punkte C 4 und C 5 der Begründung wird verwiesen. 

13. Zusammenfassende Erklärung 

Dem Ortsgesetz ist gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 4 
BauGB neben der Begründung eine zusammenfassende Erklärung beige-
fügt. 

B. Information des Beirates 

Das Ortsamt Burglesum hat eine Ausfertigung der Deputationsvorlage erhal-
ten. 

C. Beschluss 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Ener-
gie und Landwirtschaft bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft, das 
11. Ortsgesetz über die Festlegung eines bebauten Bereiches im Außenbereich 
als im Zusammenhang bebauter Ortsteil „Entwicklungssatzung 1204“ nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen 
An der kleinen Geest, Vor den Ahnewelgen, Landschaftsschutzgebiet und 
Siedlungsrand der Bebauung an der Grambker Heerstraße (Bearbeitungsstand: 
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12. März 2018) in Kenntnis der eingegangenen Stellungnahmen und ihrer emp-
fohlenen Behandlung (Anlage zum Bericht) zu beschließen. 

 Dr. Joachim Lohse Jürgen Pohlmann 

Begründung 

zur Entwicklungssatzung 1204 über die Festlegung eines bebauten Bereiches 
im Außenbereich als im Zusammenhang bebauter Ortsteil nach § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 BauGB für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen 

- An der kleinen Geest 

- Vor den Ahnewelgen 

- Landschaftsschutzgebiet  

- Siedlungsrand der Bebauung an der Grambker Heerstraße 

A. Plangebiet 

1. Lage, Entwicklung und Zustand 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Burglesum, Ortsteil Burg-Grambke 
und hat eine Größe von circa 4,5 ha. Der Geltungsbereich der Satzung 
wird südlich durch die öffentliche Straße „An der kleinen Geest“, 
westlich durch den Weg „Vor den Ahnewelgen“ sowie östlich von den 
Gärten der Baugrundstücke an der „Grambker Heerstraße“ begrenzt 
und läuft nördlich in das Landschaftsschutzgebiet „Lesumniederung 
und Burg-Grambke“ aus. 

Begünstigt durch die Wirren und die Wohnungsnot der Kriegs- und 
Nachkriegszeit hat sich über Jahrzehnte hinweg in diesem von Grä-
ben und Teichen durchzogenen und eher naturgeprägten Bereich ein 
locker gestreuter Siedlungsteil mit rund 20 Einfamilienhäusern entwi-
ckelt. Laut mündlicher Angabe einiger Bewohner existieren einzelne 
Wohnhäuser bereits über 70 Jahre. Die Errichtungsdaten lassen sich 
allerdings mittels archivarischer Unterlagen nicht feststellen, da für 
kaum ein Gebäude eine Baugenehmigung existiert. Allerdings han-
delt es sich nicht um sogenannte Kaisenhäuser. Der bauliche Zustand 
der Wohngebäude ist sehr unterschiedlich. Während einzelne Ge-
bäude den heutigen bautechnischen und energetischen Anforderun-
gen an Wohngebäude annähernd entsprechen, steht bei anderen eher 
eine bauliche Grundsanierung an. Neben den Grundstücken mit 
Wohngebäuden existieren im Plangebiet vereinzelte Kleingarten-
grundstücke mit Gartenhausbebauung sowie unbebaute Grundstü-
cke. 

Die verkehrliche Erschließung der Wohngrundstücke erfolgt größten-
teils über die Weiterführung der Straße „Im Föhrenbrok“ in nördlicher 
Richtung als privater, aber rechtlich ungesicherter Wohnweg. Die 
Versorgung mit Strom und Frischwasser ist ebenfalls privat geregelt. 
Zur Schmutzwasserentsorgung sind die Wohnhäuser an private Gru-
ben angeschlossen, die regelmäßig abgepumpt werden müssen, von 
denen aber einige nicht mehr den heutigen Anforderungen bezüglich 
des Umweltschutzes genügen. Die gravierendsten Missstände stellen 
das Fehlen eines ausreichend gesicherten Rettungsweges sowie die 
unzureichende Sicherstellung der Löschwasserversorgung dar. 

Das Plangebiet ist Teil der naturräumlichen Landschaftseinheit "Bre-
mer Düne" und liegt im feuchten Niederungsbereich der Lesum. 
Dementsprechend sind viele Grundstücke von Gräben und Teichen 
durchzogen. Viele der Privatgärten werden eher extensiv genutzt und 
sind naturnah belassen. 
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2. Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB und erscheint 
als eine lockere, zusammengehörige Bebauung, die jedoch unter an-
derem aufgrund der abgehängten Erschließung nicht am Bebauungs-
zusammenhang teilnimmt und daher noch keine Innenbereichsquali-
tät besitzt. Mit der Aufstellung einer Entwicklungssatzung nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB ist Gemeinden die Möglichkeit gegeben, 
bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile fest-zulegen, wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als 
Baufläche dargestellt sind. Im Flächennutzungsplan der Stadt Bremen 
ist das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt und soll somit mit der 
vorliegenden Planung einer Entwicklung nach § 34 BauGB zugeführt 
werden. 

Weiterhin ist das Plangebiet im Flächennutzungsplan mit einer Grün-
schraffur überzogen, die Bauflächen mit zu sichernden Grünfunktio-
nen beziehungsweise besonderem Planungserfordernis bei Innenent-
wicklungsvorhaben darstellt. 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bremen 

Der derzeit noch im Außenbereich liegende Siedlungsteil zählt nach 
Inkrafttreten der Satzung zum Innenbereich. Die Zulässigkeit von 
Vorhaben richtet sich dann, neben den Vorgaben dieser Satzung, 
nach § 34 BauGB. 

Das im Jahre 1996 begonnene Verfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 1204 wird nicht als Bebauungsplanverfahren weiterge-
führt. Die im Rahmen der Behördenbeteiligungen in 1998 und in 2007 
sowie einer öffentlichen Auslegung in 2007 vorgebrachten Bedenken, 
vor allem gegen eine im Planentwurf festgesetzte öffentliche Erschlie-
ßung des Plangebietes sowie bezüglich deren Finanzierbarkeit, konn-
ten nicht ausgeräumt werden und lassen den damaligen Bebauungs-
planentwurf als wirtschaftlich nicht realisierbar erscheinen. Nachfol-
gend wurde das im Niederungsgebiet der Lesum liegende Plangebiet 
im Rahmen der Wohnungsbaukonzeption 2010 hinsichtlich möglicher 
Siedlungsentwicklungen neu bewertet. Aufgrund der Lage in einem 
ökologisch bedeutsamen Landschaftsbereich und den dort vorherr-
schenden, für Bauvorhaben schwierigen Bodenverhältnissen eignet 
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sich das Plangebiet nicht für eine größere Siedlungserweiterung be-
ziehungsweise -verdichtung, wie sie noch mit dem Bebauungsplan-
entwurf verfolgt wurde. 

B. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit 

Mit der Entwicklungssatzung sollen nunmehr folgende Planungsziele ver-
folgt werden: 

— Behebung der städtebaulichen Missstände im vorhandenen Sied-
lungsbereich durch den Ausbau und die rechtliche Sicherung der pri-
vaten Erschließungsstraße und der Rettungswege sowie durch den 
Anschluss an das städtische Ver- und Entsorgungsnetz, 

— Überführung der bebauten Bereiche im Außenbereich in einen im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil, mit der Schaffung von Baurecht zur 
grundsätzlichen Möglichkeit der Herstellung baurechtskonformer Zu-
stände für die bereits existierenden Gebäude, 

— Möglichkeit zur maßvollen Erweiterung der Bestandsgebäude oder 
zur Errichtung von Ersatzbauten sowie Siedlungsergänzung in städte-
baulich und naturschutzfachlich vertretbaren Bereichen, 

— Sicherung der weiträumigen privaten Grünflächen sowie der vorhan-
denen Teiche mit deren Uferbereichen. 

Zur Realisierung der oben aufgeführten Ziele ist es notwendig, für das Ge-
biet eine Planung aufzustellen. In Abwägung der unterschiedlichen Auf-
wendungen gegenüber dem jeweiligen Nutzen möglicher Planungsin-
strumente ist die Aufstellung einer Entwicklungssatzung gemäß § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB eine zielführende Verfahrensweise. 

C. Planinhalt 

Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB können in Entwicklungssatzungen aus 
städtebaulichen Gründen einzelne Festsetzungen, analog zum Bebau-
ungsplan, getroffen werden. In der vorliegenden Planung werden sowohl 
einzelne zeichnerische Festsetzungen als auch zwei textliche Festsetzun-
gen getroffen. 

1. Maß der baulichen Nutzung/Einschränkung der Wohneinheiten 

Innerhalb des Geltungsbereiches der Entwicklungssatzung gilt für bebau-
bare Grundstücke (weiße Flächen) eine GRZ von 0,2. Mit dieser ver-
gleichsweisen niedrigen Ausnutzbarkeit der bebaubaren Flächen soll die 
vorhandene lockere Siedlungsstruktur gesichert und eine ungewollte 
Siedlungsverdichtung vermieden werden. Weiterhin kann im Rahmen die-
ses Maßes einerseits der vorhandene Wohngebäudebestand in Gänze ge-
sichert werden. Andererseits ist für Grundstücke mit kleinen Wohnhäu-
sern eine den heutigen Ansprüchen ausreichende baulich nutzbare Erwei-
terungsfläche realisierbar. Auf dem noch unbebauten Flurstück 151/1 wird 
es im Bereich nahe der öffentlichen Straße „Auf der kleinen Geest“ als 
städtebaulich und naturschutzfachlich vertretbar erachtet, ein ergänzen-
des Wohngebäude zu errichten. 

Für das bebaute Einzelgrundstück, das durch die Straße „Vor den Ahne-
welgen“ erschlossen ist (Flurstücke 184 und 183), wird aufgrund des 
Grundstückszuschnittes und seiner Lage zwischen Graben und Teich 
keine Verhältniszahl (GRZ), sondern eine maximale Grundfläche von 
150 qm festgesetzt, um den Bestand des vorhandenen Haupthauses (auf 
Flurstück 184) zu sichern. Die zusätzliche Errichtung eines weiteren 
Hauptgebäudes auf Flurstück 183 ist nicht möglich. 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1 wird weiterhin bestimmt, dass pro 
1000 qm überbaubarer Grundstücksfläche (weiße Fläche) maximal eine 
Wohneinheit verwirklicht werden darf. Zusammen mit der festgesetzten 
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geringen baulichen Ausnutzbarkeit der Baugrundstücke hält diese Rege-
lung eine mögliche Verdichtungsentwicklung der Siedlung im Zaum, die 
ansonsten hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Funktion des Gebietes 
sowie der siedlungstechnisch notwenigen Infrastruktur (ausreichende Flä-
chen zur Versickerung des Niederschlagswassers, für notwendige Stell-
plätze, Kapazitäten der technischen Infrastruktur etc.) zu kaum lösbaren 
Problemen führen würde. 

2. Private Erschließungsanlage 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Grambker Heerstraße 
über die öffentliche Zufahrtsstraße zum Sportparksee Grambke, und zwar 
über die Teilstücke „Grambker Geest“, „Im Föhrenbrok“ und „An der 
Kleinen Geest“. Die weitere bestehende Erschließung der meisten bebau-
ten Grundstücke übernimmt bisher der privat weitergeführte Schotterweg 
„Im Föhrenbrok“ über Privatgelände, jedoch noch ohne ausreichende 
rechtliche Sicherung der grundstücksbezogenen Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechte. Die übrigen, vereinzelt mit Wohnhäusern bebauten Grund-
stücke werden über die öffentliche Straße „An der Kleinen Geest“ bezie-
hungsweise das städtische Grundstück des Weges „Vor den Ahnewelgen“ 
erschlossen. 

In der Entwicklungssatzung ist auf dem vorhandenen Schotterweg „Im 
Föhrenbrok“ die Trasse für die zukünftige private Erschließung festge-
setzt, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Stadtge-
meinde Bremen sowie mindestens einem Gehrecht zugunsten der Allge-
meinheit belastet werden soll. Die angegebene Breite von mindestens 4 m 
sowie die Ausbuchtung im mittleren Straßenteil und die Wendefläche am 
Ende der Trasse entsprechen den Vorgaben der Feuerwehr zur Herstel-
lung des notwendigen Rettungsweges. 

Es ist vorgesehen und in Umsetzung, dass sich die anliegenden Eigentü-
merinnen/Eigentümer der mit Wohnhäusern bebauten Grundstücke zum 
Beispiel als Verein zusammenschließen und den Ausbau der Privatstraße 
sowie den Bau der Kanalanlagen und der übrigen Leitungen innerhalb der 
vorgegebenen Trasse eigenverantwortlich übernehmen. Die rechtliche Si-
cherung des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes für die Privatstraße „Im Föh-
renbrok“ (Nr. 1 in der Planzeichnung) erfolgt zugunsten der Stadtge-
meinde Bremen zur Benutzung durch die Allgemeinheit beziehungsweise 
der anliegenden Eigentümerinnen/Eigentümer. Die Nutzungsrechte be-
ziehungsweise die Unterhaltungspflichten des Vereins für die Privatstraße 
sollen über vertragliche Vereinbarungen mit der Stadtgemeinde geregelt 
werden. Für die Nutzung des Privatweges als Erschließungsstraße zum 
Bau eines Wohnhauses (und auch zur nachträglichen Beantragung einer 
Baugenehmigung) ist die Eintragung einer jeweiligen Baulast erforderlich. 

Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Nr. 2 ist ohne städtische Beteiligung 
von den betreffenden Eigentümerinnen/Eigentümern privatrechtlich zu 
regeln, da hier keine Wegerechtssicherungen zugunsten der Allgemein-
heit notwendig sind. Auch hier ist zum Bau eines Wohnhauses (und auch 
zur nachträglichen Beantragung einer Baugenehmigung) die Eintragung 
einer jeweiligen Baulast erforderlich. 

3. Ver- und Entsorgung 

Die bislang bodenrechtlich ungesicherte Versorgung des Plangebietes mit 
Strom, Gas und Frischwasser sowie die Entsorgung des Schmutzwassers 
werden neu geregelt. Auf die privaten Schmutzwassergruben wird zu-
künftig verzichtet. Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Tras-
se der Privatstraße „Im Föhrenbrok“ werden die fehlenden Ver- und Ent-
sorgungsanlagen baulich ergänzt. Das Schmutzwasser wird dann mittels 
einer vorhandenen Pumpstation in den Kanal der Grambker Heerstraße 
geleitet. Die übrigen mit Wohngebäuden bebauten Grundstücke werden 
direkt über die öffentliche Straße „An der kleinen Geest“ erschlossen. An 
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der Kreuzung „Im Föhrenbrok/An der Kleinen Geest“ ist ein Unterflurhyd-
rant vorzusehen. 

Da das gesamte neu zu erschließende südwestliche Gelände aufgrund sei-
ner naturschutzrechtlichen Bedeutung, der vorhandenen Bebauung und 
der zu schützenden Vegetation nicht aufgeschüttet werden kann und der 
Vorfluter eine zu geringe Sohltiefe aufweist, kann kein öffentlicher Nie-
derschlagswasserkanal für das Baugebiet vorgesehen werden. Das Nie-
derschlagswasser muss nach wie vor auf den Privatgrundstücken verblei-
ben und dort versickert werden. 

4. Sicherung der Grünfunktion/private Grünflächen 

Das Plangebiet ist Teil der naturräumlichen Landschaftseinheit "Bremer 
Düne" und liegt im feuchten Niederungsbereich der Lesum in unmittelba-
rer Nachbarschaft zum Landschaftsschutzgebiet „Lesumniederung und 
Burg-Grambke“, rechtskräftig seit 2010. Für das Plangebiet ist im Flächen-
nutzungsplan eine Grünschraffur dargestellt, die für die weitere Planung 
die besondere Berücksichtigung der bestehenden Grünfunktionen bedeu-
tet. Aus diesem Grund sind in der vorliegenden Planung große Teile der 
Privatgärten als private Grünflächen festgesetzt und damit von baulicher 
Nutzung ausgeschlossen. Die dort vorhandenen Nebenanlagen können 
baurechtlich nicht legalisiert werden, sondern es müssen Ersatzbauten in 
den überbaubaren Flächen (weiße Flächen) neu beantragt und errichtet 
werden. Die Grünflächenfestsetzung nimmt die vorhandene gründurchzo-
gene Gebietsstruktur auf, die sich im Südosten an den Grambker Sied-
lungskörper anschließt und nach Nordwesten in die freie Landschaft 
übergeht und dabei eine entsprechend abnehmende Bebauungsdichte 
aufweist. Der größere Teil der zu sichernden Grün- und Wasserflächen be-
findet sich daher im nordwestlichen Planbereich. 

Aufgrund der besonderen naturräumlichen Bedeutung und der komplexen 
Bodenfunktion des Gebietes sowie zum Schutz der vorhandenen Vegeta-
tion wird in der textlichen Festsetzung Nr. 2 verfügt, dass im gesamten 
Geltungsbereich Aufschüttungen und Abgrabungen des natürlichen Ge-
ländes (zum Beispiel zur Erhöhung des Geländes unter Wohnhäusern und 
Garagen, sogenannte Warften) unzulässig sind. 

Auf den drei Kleingartengrundstücken ohne überbaubare Grundstücks-
teile (Klg.-GR, Flurstücke 145, 180, 181), die ebenfalls als private Grünflä-
chen ausgewiesen sind, kann der vorhandene bauliche Bestand als 
Gartenlaube baurechtlich gesichert werden. Diese Grundstücke sind aller-
dings nicht für den Neubau von Wohnhäusern mit dauerhaftem Aufenthalt 
zu nutzen. Ein Anschluss dieser Grundstücke an die öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsnetze ist nicht vorgesehen. 

5. Maßnahmen zum Schallschutz 

Das Plangebiet grenzt im Westen an die Sportfelder und den Besucher-
parkplatz des Sportparksees Grambke. Von den angrenzenden Sportfel-
dern und Parkplätzen wirken Schallemissionen auf das Plangebiet ein. Um 
diese zu vermindern wurde ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von circa 
5 m über Geländeoberkante im angrenzenden Bebauungsplan 1231 A vor-
gesehen und bereits gebaut. Zudem gibt es Spieleinschränkungen, um den 
Schutz vor Lärmeinwirkungen im südlichen Randbereich des geplanten 
Entwicklungsgebietes zu gewährleisten. 

Weiterhin liegt das Plangebiet im Einwirkungsbereich der Stahlwerke Bre-
men. Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 
1204 wurde mittels einer differenzierten Betrachtung der Gewerbelärmim-
missionen im Rahmen einer gutachterlichen Beurteilung der Lärmsituation 
festgestellt, dass Überschreitungen der Orientierungs- und Immissions-
richtwerte für das Plangebiet zu erwarten sind. Diese sind aber als Lärm-
vorbelastung zu werten und maßgeblich auf die gewerblichen Aktivitäten 
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auf dem Werksgelände der Stahlwerke zurückzuführen. Aufgrund der vor-
liegenden gravierenden städtebaulichen Missstände im Plangebiet und 
des daraus erwachsenen hohen Handlungsdrucks wird die geplante maß-
volle Wohnungsbauentwicklung trotz dieser zu erwartenden Belastungen 
als zumutbar und städtebaulich sinnvoll erachtet. 

6. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Hinweise, die nach anderen Gesetzen und Verordnungen nachrichtlich 
übernommen und dargestellt werden, dienen der Erläuterung und deren 
Beachtung. Sie haben keinen Festsetzungscharakter. 

Die in der Entwicklungssatzung blau dargestellten Gewässer sind Ver-
bandsgewässer des Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer, 
die zu erhalten und vom jeweiligen Grundstückseigentümer zu unterhal-
ten sind. Für die Änderung oder Aufhebung dieser Gewässer (zum Beispiel 
zuschütten, umleiten, stauen, oder ähnliches) ist vorher ein wasserrechtli-
ches Genehmigungsverfahren durchzuführen. 

Das Vorhandensein von Kampfmitteln ist nicht auszuschließen. Im Plan-
bereich ist daher mit Kampfmitteln zu rechnen. Vor Aufnahme der plan-
mäßigen Nutzung ist in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen eine 
Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen. 

Weiterhin ist im Plangebiet mit dem Vorhandensein archäologischer Bo-
denfundstellen zu rechnen. Archäologische Bodenfunde sind aus dem 
Plangebiet bisher nicht bekannt. Gleichwohl stellt die Grambker Düne ei-
nes der bedeutendsten archäologischen Fundgebiete Bremens dar. Insbe-
sondere sind durch Grabungen im Bereich „Auf den Delben“ und „Gram-
bker Heerstraße“ und durch Beobachtungen im Bereich der „Dwerhagen-
straße“ zum einen eine umfangreiche Siedlung aus der Zeit von Christi 
Geburt bis in das 6. Jahrhundert nach Christus, zum anderen ein Urnen-
gräberfeld aus dem 7. und 6. Jahrhundert vor Christus nachgewiesen. Bis 
heute ist die vollständige Ausdehnung beider Fundkomplexe nicht be-
kannt. Es ist unbedingt damit zu rechnen, dass im Plangebiet Boden-
fundstellen vorhanden sind, die mit diesen beiden Fundstellen in Zusam-
menhang stehen können. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei den 
Kampfmittelsucharbeiten, ist eine Beteiligung der Landesarchäologie er-
forderlich. 

Bei Neubauten im Gebiet sind die Anforderungen an den Schallschutz zu 
prüfen. Der Nachweis für die Erfüllung der Anforderungen hat im Einzel-
fall zu erfolgen. 

D. Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung 

1. Finanzielle Auswirkungen 

Bei der Umsetzung der Entwicklungssatzung entstehen der Stadt Bremen 
keine Kosten. Es ist vorgesehen und in Umsetzung, dass die Eigentüme-
rinnen/Eigentümer der betroffenen Wohngrundstücke sich zusammen-
schließen und den Ausbau des privaten Teilstücks der Straße „Im 
Föhrenbrok“ und den dort geplanten Kanalausbau eigenverantwortlich 
übernehmen. Auch die Unterhaltung dieser Erschließungsanlagen erfolgt 
privat. Die notwendigen Hausanschlüsse werden von der jeweiligen Ei-
gentümerin beziehungsweise vom jeweiligen Eigentümer selbst getragen. 

2. Genderprüfung 

Die geplante Siedlungsentwicklung beziehungsweise die nachträgliche 
Legalisierung der bestehenden Wohngebäude trägt zur Schaffung von 
baurechtkonformen Strukturen bei und ermöglicht die Schaffung von not-
wendigen Rettungswegen, die für Männer, Frauen und Kinder gleicher-
maßen wichtig sind. 

Durch das Vorhaben sind daher grundsätzlich keine geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen zu erwarten. 
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